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Wahlvorstand zur Bildung einer Mitarbeitervertretung im Ev. Luth. 
Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte 

 
An alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 
 
die Wahl der Mitarbeitervertretung am 07.04.2025 führte zu folgendem Ergebnis. Von den 
664 wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben 284 ihr Wahlrecht 
ausgeübt. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 42,7 %. 2 der abgegebenen Stimmzettel waren 
ungültig. Dabei entfielen die Stimmen auf die Kandidatinnen und Kandidaten wie folgt: 

 
gewählt 1.  Ulrich, Dirk 178 Stimmen 

 2.  Knepper, Marie-Luise 156 Stimmen 

 3.  Jäger, Frank 155 Stimmen 

 4.  Rietig, Michael 141 Stimmen 

 5.  Knochenhauer, Tim 140 Stimmen 

 6.  Bruns, Simone 138 Stimmen 

 7.  Hoock, Melanie 127 Stimmen 
 

 8.  Hülsmann, Maren 121 Stimmen 

 9.  Marten, Karen 113 Stimmen 

 10.  Latzel, Annika   99 Stimmen 

 11.  Kleimeyer, Katja   93 Stimmen 
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Nachrückerliste 12.  Klempahn, Tanja   88 Stimmen 

 13.  Thiemt, Verena   76 Stimmen 
 

 14.  Wäcken, Karin   68 Stimmen 

 
 

 
 
 

Insgesamt: 1.693 Stimmen 

 
Die 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der höchsten Stimmenzahl gehören der neuen 
Mitarbeitervertretung an. 

Wir danken allen, die sich an der Wahl beteiligt haben. 

Gemäß § 14 Mitarbeitervertretungsgesetz kann die Wahl innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen von mindestens drei Wahlberechtigten oder von der Dienststellenleitung beim 
Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten, Rote Reihe 6, 30169 
Hannover, schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen 
wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden ist. 

Die Frist beginnt mit dem Tag der Bekanntmachung des Wahlergebnisses. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
1. Vorsitzende Wahlvorstand 


